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(54) SYSTEM UND VERFAHREN ZUR WARNUNG VOR GEFAHREN IM 
SCHIENENFAHRZEUGVERKEHR

(57) Die Erfindung betrifft ein Gefahrenwarnsystem
für den Schienenverkehr und ein Verfahren zur Warnung
vor der Gefahr einer Kollision von Schienenfahrzeugen.

Um Kollisionsgefahren zwischen zwei Schienen-
fahrzeugen frühzeitig zu erkennen und auf die Gefahren-

situation hinzuweisen, wird vorgeschlagen, Schienen-
fahrzeuge derart auszustatten, dass diese je mindestens
eine Positionsbestimmungseinheit, eine Sende-/Emp-
fangseinheit eine Auswerteeinheit und eine Warneinheit
aufweisen.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein System
und ein Verfahren zur Warnung vor Gefahren im Schie-
nenfahrzeugverkehr.
[0002] In der Geschichte des Schienenfahrzeugbe-
triebs ist es in der Vergangenheit immer wieder zu schwe-
ren Unfällen durch Zusammenstöße von Schienenfahr-
zeugen gekommen. Dies ist darauf zurückzuführen, dass
im Gegensatz zum Straßenverkehr im spurgeführten
Verkehr keine Ausweichmöglichkeiten bestehen. Auf ei-
ne einmal erkannte Gefahr kann durch den Triebfahr-
zeugführer nur durch Bremsen reagiert werden. Hierbei
ist zu berücksichtigen, dass es aufgrund der relativ hohen
Massen von Schienenfahrzeugen und der damit verbun-
denen hohen kinetischen Energie zu langen Bremswe-
gen kommt.
Lokale Randbedingungen der zur befahrenden Bahn-
strecke wie beispielsweise Bewaldung, Tunnel oder
Bergfahrt können zusätzlich dazu führen, dass Gefahren
relativ spät erkannt werden und das Schienenfahrzeug
trotz unverzüglichen Eingriffs des Triebfahrzeugführers
nicht mehr rechtzeitig abgebremst werden kann.
[0003] Um die Gefahren einer Kollision zu reduzieren,
wird daher üblicherweise das Streckennetz von einer
Leitzentrale gesteuert bzw. von dort überwacht, ähnlich
wie im Fluglotsenbetrieb im Flugverkehr. Hierzu wird das
Gleisnetz in Streckenabschnitte unterteilt. Eine Freigabe
zur Einfahrt des Schienenfahrzeugs in den nächsten
Streckenabschnitt wird nur dann erteilt, wenn der Stre-
ckenabschnitt definitiv frei ist. Zur Erzeugung einer Frei-
meldung des Streckenabschnitts sind im Gleisbett Sen-
soren vorgesehen, die vorbeifahrende Schienenfahrzeu-
ge detektieren und aus dem Vergleich von Daten aus
verschiedenen Streckenabschnitten zweifelsfrei feststel-
len können, wann ein Zug in einen Streckenabschnitt ein-
fährt bzw. wann dieser den Abschnitt wieder verlässt.
Dabei ist die Sensorik z.T. derart genau, dass auch die
Anzahl der passierenden Achsen gezählt werden, so
dass auch im Falle einer Zugtrennung möglicherweise
abgehängte Wagen zur Anzeige "Gleis belegt" führen.
[0004] Nachteilig an der zentralen Verkehrslenkung
bzw. -Überwachung durch eine Leitzentrale ist eine zeit-
liche Verzögerung, die zwischen dem Eintreten eines kri-
tischen Ereignisses und der Ausgabe einer Warnmel-
dung liegen kann. So sind bis zum Empfang einer Warn-
meldung mehrere Schlüsselstellen im Prozess zu über-
winden. Die Fahrzeugposition muss zunächst in die Leit-
zentrale übertragen und dort ausgewertet werden. Erst
dort wird die Gefahr verifiziert und ggf. ein Warnsignal
erzeugt, welches dann an das betroffene Schienenfahr-
zeug übermittelt werden muss, um in der Folge ein Signal
im Führerstand auszulösen, auf das der Triebfahrzeug-
führer reagieren muss. Neben der Anzahl der Schnitt-
stellen, die bis zur Reaktion auf ein kritisches Ereignis
zu überwinden sind, liegen weitere Unsicherheiten in der
Tatsache, dass es in einer Leitzentrale zu technischen
Problemen (z.B. Stromausfall) oder auch zu menschli-

chem Versagen kommen kann.
[0005] Der Erfindung liegt die Aufgabe zu Grunde, Ge-
fahren von Kollisionen im Schienenfahrzeugverkehr wei-
ter zu reduzieren und im Falle einer sich entwickelnden
Gefahrensituation eine Warnmeldung mit geringerem
Zeitverlust zu erzeugen.
[0006] Diese Aufgabe wird mit den Merkmalen des An-
spruchs 1 bzw. des Verfahrens gemäß Anspruch 12, ge-
löst. Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung
ergeben sich aus den abhängigen Ansprüchen.
[0007] Zur Lösung dieser Aufgabe wird vorgeschla-
gen, dass im Rahmen der Einführung eines Kollisions-
warnsystems Fahrzeuge direkt untereinander Informati-
onen (z.B. Position, Geschwindigkeit, Fahrtrichtung etc.)
austauschen und daraus eine sich entwickelnde Gefah-
rensituation bestimmen können und zumindest vor der
Gefahr einer Kollision warnen können. Signaltechnische
Umwege sowie die Prozessbeteiligung des Menschen
werden nach Möglichkeit vermieden.
[0008] Das erfindungsgemäße System zur Warnung
vor Gefahren weist dazu jeweils aus einer Positionsbe-
stimmungseinheit, einer Sende-/Empfangseinheit, einer
Auswerteeinheit und mindestens einer Warneinheit. Die-
se Einheiten sind in jedem Schienenfahrzeug mindes-
tens einmal vorhanden. Sofern sich zwei oder mehrere
Fahrzeuge in Sende-/Empfangsreichweite befinden,
kann vorzugsweise ein kontinuierlicher Datenaustausch
stattfinden.
[0009] Eine Auswertung der jeweils fahrzeugeigenen
Daten in Verbindung mit einer entsprechenden Auswer-
tung der Daten eines anderen Fahrzeugs ermöglicht die
frühzeitige Erkennung der Gefahr einer Kollision, was
dann zum Ausgeben einer Warnmeldung führt.
[0010] Vorzugsweise ist eine Positionsbestimmungs-
einheit vorgesehen und dazu ausgebildet, die Position
des Schienenfahrzeugs zu bestimmen. Hierbei können
unterschiedliche, bereits bekannte Systeme verwendet
werden, z.B. satellitengestützte Navigationssysteme wie
GPS, GNSS, Trägheitsnavigation usw. Die bekannten
Systeme können vorzugsweise zweckmäßig auch im
Verbund arbeiten, um durch Datenredundanz Ungenau-
igkeiten bei der Positionsbestimmung auszuschließen
bzw. zu reduzieren.
[0011] Die Sende-/Empfangseinheit ist vorzugsweise
dazu ausgebildet, Daten eines Fahrzeugs zu senden
bzw. Daten eines anderen Fahrzeugs zu empfangen. Zur
Datenübertragung können Funknetzwerke wie z.B. GSM
oder Satellitenkommunikation verwendet werden.
Grundsätzlich können die Sende-/Empfangseinheiten in
einem einheitlichen Format sämtliche Informationen aus-
tauschen, die zur Analyse einer Verkehrssituation hilf-
reich oder notwendig sind. Hierzu zählen u.a. die Fahr-
zeugposition, die Fahrrichtung, die Geschwindigkeit und
die Zugnummer.
[0012] Die Auswerteeinheit ist dazu ausgebildet, den
fahrzeugeigenen Datensatz mit einem oder mehreren
anderen Datensätzen zu vergleichen und eine Gefah-
rensituation zu erkennen oder auszuschließen. Hierzu
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kann die Auswerteeinheit auch vorteilhaft einen Daten-
satz bzgl. der Streckendaten oder den Netzfahrplan ent-
halten.
[0013] Die Warneinheit ist vorzugsweise dazu ausge-
bildet, den Triebfahrzeugführer über die mögliche Gefahr
einer Kollision unverzüglich in Kenntnis zu setzen. Hierzu
bieten sich vorzugsweise optische oder akustische War-
nungen an. Da ein Triebfahrzeugführer während der
Fahrt eine Vielzahl von Informationen zu verarbeiten hat,
die ihm bereits akustisch und optisch dargeboten wer-
den, bietet sich vorteilhaft im Gefahrenfall auch eine hap-
tische Informationsübermittlung an, um die außerordent-
liche Wichtigkeit der Meldung zu betonen. Hierbei kön-
nen vorteilhaft auch (ggf. hochfrequent erregte) Effekto-
ren in den Sitz des Triebfahrzeugführer integriert oder
an diesem angebracht sein.
[0014] In einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form ist das Gefahrenwarnsystem dazu ausgebildet, bei
Erkennen eines Gefahrenfalls eine Schnellbremsung au-
tomatisiert einzuleiten. Durch diese Maßnahme wird jeg-
liches Zutun des Menschen vermieden, um menschli-
ches Versagen auszuschließen und eine schnellstmög-
liche Gefahrenbeseitigung zu erreichen.
[0015] In einer weiteren Ausführungsform verfügt das
Gefahrenwarnsystem über eine informationsleitende
Verbindung zu einem Fahrerassistenzsystem. Fahreras-
sistenzsysteme stellen in modernen Schienenfahrzeu-
gen eines der wesentlichen Anzeigeinstrumente dar, die
den Triebfahrzeugführer bei der ökonomischen und en-
ergieeffizienten Durchführung seiner Fahrt unterstützen.
Dabei sind Fahrerassistenzsysteme üblicherweise nicht
mit der Zugsteuerung verbunden, um jegliche sicher-
heitskritische Beeinflussung der Zugsteuerung zu ver-
meiden.
[0016] Durch die zusätzliche informationsleitende Ver-
bindung von Gefahrenwarnsystem und Fahrerassistenz-
system kann dem Triebfahrzeugführer die Warnung je-
doch besonders schnell optisch angeboten werden, da
dieses Instrument mit am Häufigsten während der Fahrt
durch den Triebfahrzeugführer betrachtet wird.
[0017] Im Folgenden soll anhand eines Ausführungs-
beispiels unter Bezugnahme auf die beigefügten Zeich-
nungen die Erfindung näher erläutert werden.

Figur 1 zeigt ein erfindungsgemäßes Gefahrenwarn-
system 1 in einem Schienenfahrzeug 2 bzw. 3.

Figur 2 zeigt zwei sich in einer Gefahrensituation be-
findende Schienenfahrzeuge 2 und 3 auf einer Gleis-
strecke 10.

[0018] Gemäß Fig. 1 besteht das Gefahrenwarnsys-
tem 1 aus jeweils mindestens einer Positionsbestim-
mungseinheit 4, einer Sende-/Empfangseinheit 5, einer
Auswerteeinheit 6 und einer Warneinheit 7. Das Gefah-
renwarnsystem ist über eine informationsleitende Ver-
bindung 8 mit einem Fahrerassistenzsystem 9 verbun-
den. Somit kann eine durch die Auswerteeinheit 6 er-

kannte Gefahr ohne Umwege an das das Fahrerassis-
tenzsystem 9 weitergeleitet und dort angezeigt werden.
[0019] Gemäß Fig. 2 tauschen die beiden Schienen-
fahrzeuge 2 bzw. 3 mittels ihrer Sende-/Empfangsein-
heiten 5 jeweils Daten aus, anhand derer die Auswerte-
einheit 6 in Kombination mit den fahrzeugeigenen Daten
eine Gefahr erkennt.
[0020] In dem in Figur 1 gezeigten Fall basieren die
Positionsdaten der Schienenfahrzeuge exemplarisch
nur auf Daten, die über ein satellitengestütztes Naviga-
tionssystem 13 ausgesendet werden. Nach der Gefah-
renerkennung durch die Auswerteeinheit 6 erfolgt neben
der Meldung an das andere Fahrzeug auch eine Meldung
an die Leitzentrale 11. Die Meldung an die Leitzentrale
11 kann wie im Fall des Schienenfahrzeugs 2 gezeigt
direkt an die Leitzentrale erfolgen, oder aber wie anhand
des Schienenfahrzeugs 3 über eine Relaisstation 12 er-
folgen, die ihrerseits mit der Leitzentrale 11 in Verbin-
dung steht. Zur Sicherstellung einer störungsfreien Kom-
munikation kann eine Warnmeldung auch gleichzeitig
sowohl direkt an die Leitzentrale 11 als auch indirekt über
die Relaisstation 12 übermittelt werden (nicht gezeigt).

Bezugszeichenliste

[0021]

1 Gefahrenwarnsystem
2, 3 Schienenfahrzeug
4 Positionsbestimmungseinheit
5 Sende-/Empfangseinheit
6 Auswerteeinheit
7 Empfangseinheit
8 Informationsleitende Verbindung
9 Fahrerassistenzsystem
10 Gleisstrecke
11 Leitzentrale
12 Relaisstation
13 Satellitengestütztes Navigationssystem

Patentansprüche

1. Gefahrenwarnsystem für den Schienenverkehr (1),
aufweisend mindestens eine Positionsbestim-
mungseinheit (4), mindestens eine Sende-/Emp-
fangseinheit (5 bzw. 7), mindestens eine Auswerte-
einheit (6), und mindestens eine Warneinheit, wobei
das Gefahrenwarnsystem in einem Schienenfahr-
zeug (2, 3) vorgesehen ist.

2. Gefahrenwarnsystem gemäß Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass eine informationsleitende
Verbindung (8) zu einem im Schienenfahrzeug (2,
3) befindlichen Fahrerassistenzsystem (9) vorgese-
hen ist.

3. Gefahrenwarnsystem gemäß Anspruch 1 oder 2,

3 4 



EP 3 388 306 A1

4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

dadurch gekennzeichnet, dass das Gefahren-
warnsystem dazu ausgebildet ist, Informationen
über die aktuelle Position, Richtung und Geschwin-
digkeit des Schienenfahrzeugs (2, 3) auszusenden.

4. Gefahrenwarnsystem gemäß einem der Ansprüche
1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Sen-
de-/Empfangseinheit (5 bzw. 7) dazu ausgebildet ist,
sowohl Daten der Positionsbestimmungseinheit (4)
auszusenden, als auch Daten von einem zweiten
Gefahrenwarnsystem (1) zu empfangen.

5. Gefahrenwarnsystem gemäß einem der Ansprüche
1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Aus-
werteeinheit (6) dazu ausgebildet ist, aus den Daten
der eigenen Positionsbestimmungseinheit (4) und
aus den von der Empfangseinheit (7) empfangenen
Daten eine Gefahrensituation zu bestimmen.

6. Gefahrenwarnsystem gemäß einem der Ansprüche
1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Positi-
onsbestimmungseinheit (4) dazu ausgebildet, aus
einer Mehrzahl von unabhängigen Datenquellen ei-
ne repräsentative Position eines Schienenfahrzeugs
zu ermitteln.

7. Gefahrenwarnsystem nach Anspruch 5, dadurch
gekennzeichnet, dass eine unabhängige Daten-
quelle ein satellitengestütztes Navigationssystem
ist.

8. Gefahrenwarnsystem nach Anspruch 5, dadurch
gekennzeichnet, dass eine der Datenquellen ein
Trägheitsnavigationssystem ist.

9. Gefahrenwarnsystem nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Sende-/Empfangseinheit (5 bzw. 7) dazu ausge-
bildet ist, ein Warnsignal auszusenden und zu emp-
fangen.

10. Gefahrenwarnsystem nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Warneinheit dazu ausgebildet ist, eine Warnung
optisch, akustisch oder haptisch oder über eine
Kombination dieser Signale abzugeben.

11. Gefahrenwarnsystem nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
das Gefahrenwarnsystem dazu ausgebildet ist, in ei-
nem oder mehreren Schienenfahrzeugen (2, 3) eine
Schnellbremsung einzuleiten.

12. Verfahren zur Warnung vor der Gefahr einer Kollisi-
on von Schienenfahrzeugen (2, 3), dadurch ge-
kennzeichnet, dass mindestens zwei Gefahren-
warnsysteme nach einem oder mehreren der voran-
gegangen Ansprüche Informationen über die aktu-

elle Position, Richtung und Geschwindigkeit zweier
Schienenfahrzeuge (2, 3) austauschen.

13. Verfahren zur Warnung vor der Gefahr einer Kollisi-
on von Schienenfahrzeugen gemäß Anspruch 12,
dadurch gekennzeichnet, dass eine Auswerteein-
heit (6) aus den Daten der eigenen Positionsbestim-
mungseinheit (4) und den empfangenen Daten eine
Gefahrensituation bestimmt.

14. Verfahren zur Warnung vor der Gefahr einer Kollisi-
on von Schienenfahrzeugen gemäß einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass im Warnfall eine Warnung optisch, akus-
tisch oder haptisch oder über eine Kombination die-
ser Signale ausgeübt wird.

15. Verfahren gemäß einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass im Warn-
fall eine Meldung an eine Leitzentrale (11) versendet
wird.

16. Verfahren gemäß einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass im Warn-
fall an einem oder mehreren Schienenfahrzeugen
(2, 3) eine Schnellbremsung selbsttätig eingeleitet
wird.
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